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Norm

ASVG §49 Abs3 Z1;

EStG 1988 §26 Z4;

Rechtssatz

Im E 2.7.2003, 98/08/0358, hat der VwGH dargelegt, dass es zur Frage, inwieweit nach § 49 Abs. 3 Z 1 ASVG

Vergütungen des Dienstgebers an den Dienstnehmer als beitragsfrei zu behandeln sind, entsprechender

Feststellungen bzw. insbesondere eines überprüfbaren Nachweises darüber bedürfe, in welchem Umfang ein

Dienstnehmer In- und Auslandsdienstreisen vorgenommen hat. Den Dienstgeber tre=e diesbezüglich eine quali?zierte

MitwirkungspAicht, die ihn dazu verhalte, konkrete Behauptungen aufzustellen und dafür geeignete Beweisangebote

zu machen (Hinweis 23.10.2002, 99/08/0128). Die in § 49 Abs. 3 Z 1 ASVG verwiesene Bestimmung des § 26 Z 4 EStG

1988 bezieht sich nämlich lediglich auf Leistungen, die anlässlich von Dienstreisen erbracht werden (Hinweis E

15.10.2003, 2002/08/0092).
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